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Bekanntmachungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbeschluss
gem. § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt
gemacht worden ist. Tag der Bekanntmachung und
somit Tag des Inkrafttretens ist der 02.08.2018.

Staufen, den 02.08.2018

_________________
Bürgermeister Benitz

Aufstellungsbeschluss

Frühzeitige Beteiligung

Offenlage

Satzungsbeschluss

26.07.2017

01.09.2017- 02.10.2017

26.01.2018 - 27.02.2018

25.04.2018

Die Planunterlage nach dem Stand
vom 20.06.2017 entspricht den Anforderungen
des § 1 PlanZVO vom 04.05.2017

Planstand: 11.04.2018
Projekt-Nr: S-17-092
Bearbeiter: Schill / Wa

und Ortsteil Grunern

Ausfertigungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Planes
sowie die zugehörigen planungsrechtlichen
Festsetzungen und die örtlichen Bauvorschriften mit
den hierzu ergangenen Beschlüssen des
Gemeinderates der Stadt Staufen übereinstimmen.

Staufen, den 26.07.2018

________________
Bürgermeister Benitz

Zeichenerklärung

Verkehrsflächen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

Feldweg
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Öffentliche Parkfläche

Fuß- und Radweg

Grünflächen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Öffentliche Grünfläche
Zweckbestimmung: Dauerkleingärten

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung
des Wasserabflusses  (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Wasserflächen

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und Abs. 6 BauGB)

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und Abs. 6 BauGB)
Anpflanzung Bäume

Erhalten von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b und Abs. 6 BauGB)
Erhaltung Bäume

Sonstige Planzeichen
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Sonstige Darstellungen (keine Festsetzungen)
bestehende Flurstücksgrenzen mit zugehörigen Flurstücksnummern100

V Verkehrsgrün

F1 Grünordnerische Maßnahmen (siehe Bauvorschriften)

Flächen für die Landwirtschaft und Wald  (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB)

Anpflanzung Sträucher

F3-

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

vorgeschlagene Flurstücksgrenzen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Planfeststellung  L 123 Ortsumfahrung Staufen


